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Bild 1. Per£pekiivische AnsIch! der Eisenbeion-Rippcndecke System Zech. 1 DielunQ> =< Estrich, 'S. lagerbal en, 45 ZechdQcken_HohJrippe, 6. Verbundbeton, 7. Pu! trägerlatte, 8 Pul

Die Notwendigkeit einer Einsparung von Holz und Eisen haI bisher
"ur Herausgabe einer ganzen Reihe von Verordnun"gen und Erlassen
gefuhrt. Im Laufe der Zeii sind Holz und Eisen sparende
Deckenkonstruktionen enfstanden, die in den Fachzeitschriften wieder
o:t darauf untersucht wurden, welche Mengen von Holz und Eisen bei
Ar;:.vsnd;';;i9 dieser Decken gegenüber bisher üblidlen Deckenkonsiruk
flonen eingespart werden können. Es ist bekannf, da  bei den Wohn
hausbaulen gerade die Decken den gr6f)ten Prozentsatz des Gesamt.
bedarfes an Holz und Eisen einnehmen und es richtet sich gerade des
halb das Aug nmerk auf eine scha!ungslose und eisensparende Decken
konstrukiion, die e5 erlaubt, mit den uns zur Verfügung stehenden Men
gen der beiden Rohstoffe Holz und Eisen hauszuhalfen. Es besteht des
halb auch ein Gebot, auf solche vorhandenen und bewährten Decken
arIen hinzuweisen, die den SparvorschriHen gerecht werden, um an
dererseits dadurch die Befolqung dieser zu fördern, zumal es noch eine
Anzahl Bauhandwerker gibt,- die aus überliefertem rBeharrungsvermögen
an der ihnen lieb geword JI1en Holzbalkendecke hdngen.

Es ist wahr, dat die Holzbalkel1decke mancherlei Vorzüge gegen
über manchen Deckenarfen aufweist, da ' sie anpassungsfähig und leicht
zu verlegen ,ist, dat sie sich in bezug auf Schal!. und Wärme-Dämmung
gut bewährt hat und da  schlie Hch ihre Kos!en in einem tragbaren Ver
haHnis zu den Gesamtkosfen eines Wohnhauses stehen. Und doch mu
ihrs Vormachtstellung gebrochen werden, nicht nur, weil nLJl1meh r eine
eingetretene Notwendigkeit :liesen Rohstoff in der Bauwidschal! ein
zuschränken Veranlassung l- .onclern weil mit dem Fortschrill der
Technik und' der Zeit we'Ber  Forderungen, wie sie z. B. durch den luff
schuh gesteUt werden, ,an Einflu  gewinnen_

Zu den Decken, die i:lro Ebenbudigkeil mit der Holzbalkend cke
und ihre Oberlegenheii dieser gegenüber bereits hinreichend bewiesen
haben, gehör! diB "Zechdecke" DRP., die nach der Patentschrift die Be
ze.jchnung "Eisenbefon-Rippendecke aus fertigen Hohlbalken und Plat
ten mit einem auf der Baustelle eingebrachten Belonkern" führt. Diese
Decke ist auf dem Reichswe/ibewerb für wirfschaftlidl€ Massivdecken
ausgezeichnet worden. Im Wohnhaus  und Industriebau hat sie in kUr
zer Zeif'<bei Reichs- und Privaibauten Verwendung gefunden, so dar) es
angebracht erscheint, Art und Weise der Herstellung einer näheren Be
trachtung zu unterziehen.

Der Aufbau der Zechdecke besteh! entsprechend dem Wesen einer
Eisenbeton-Rippendecke aus Hohlrippen und Plaflen, die jedoch
wer k m ä   i 9 hergestelH und a ) s Fe r t.i 9 t ei) e 0 h n eS ch alu n 9

auf der Bausie!le " er j e g t werden. Die Rippen sind dIe Trage; der
statisch erforderlichen Eisenbewehrung zur Aufnahme der auftrete:lCcn
Zug- un  Sd1ubspannungen, '-md di8 PlaHen bilden den Gurt zur Auf
nahme der Druckspannungen, Zwar ist diese Art der AusfÜhrung e'nar
werkmärjig hergeste!Jten Decke bereiis langer in Fachkreisen bekar:nt,
doch bi1dei d c Zechdecke infoige der besonde(en eigenartigen Aus
bildung von ß,j!ken und Plaften ir: Verbindung mit der zweckmä ige"
AnO!dnung der fLir die Oue('/ersleifu'1g der Decke auberorde'1flich wich
tigen bügelartigen Eisen die Verbc;;serung, die sie einer an On und in
einem Arbeitsvorgang hergesielflen Eisenbelondecke g!eichwerfig macht.

Den Q u e r s ch n i i f cl u ,dl die D 8 ck e veranscnaulich1 aild L
Danach erhalten dre e;nzeltlen Rippen eitlen trapezförmigen Querschnitt,
der zunächst nacn der Form eines Troges hohl bJeibi. Dadurch wird, ab

aild 1. Die Ze-:hde\;kenbalken werden ebe.n50 wie Holzbal en\lQJ1egl



Bild 4. Zechdecken nach erfolg\em Verguß

gesehen von den beab,ichtlgten statischen Gesichtspunkten, das Tran5
porIgewicht wesentlich herabgesetzt, so da  bei einer Deckenspann.
weile von ungefähr 4,50 m diese Rippe im Gewicht einem gleich langen
für erilsprechende Belastung berechneten Holzbalken gleichkommt.

Die Höhe der Rippen richten sich in erster linie  nach dCI1 statisch
erforderlichen Abmessungen; sie w rden aber au, praktischen Gründen,
wie es bei Holzbalken und Eisenträgern üblich Üt, in Profile von be
slimmten Höhen untcrieilt. Bei Decken, die eine ebene Untersichf er
fordern, werden in die Rippen schwOIlbenschwanzförrnige Latten ein
betoniert, an die jeder be,liebige Put,zträger angebrachl werden kann.

Die Plalfengrö e wird im Wesentlichen durch die für Eisenbeton
Rippendecken geltenden Eisenbefon-Beslimmungen festgesetzt. A,us
der lJbc lcgung, da  die Stärke der Druckplatte nicht kleiner als 5 cm
und die lichte Weite zwischen den Rippen nicht gröber gis 10 mal der
Stärke sel!n darf, beJrägt die Plattenlänge einschlie lich der beidersciN
gen Auflager aul den Rippenwandungen 55 cm. Die Platlenbreite ist
gewöhnlich 33 cm, doch konnen P'a stücke, die sich auf Grund eines
aufgestellten Verlegeplanes ergeben solllen, ohne Schwierigkeiten in
jeder beliebigen Breite (dies gili auch für die länge) herge tellt wer
den. Die Platten sind schwach bewehr! und in der Absicht, eine innige
Verbindung der ,einzelnen Teile durch den AusgufJbeton zu erhalfen, an
den Langsseiten abgeschräg1, so da  zwei aneinandersto ende Platten
eine V-förmige Rinne bilden. Jede dieser Rinnen, die durch gegenseitiges
Versetzen der P.latten um die halbe PIallenbreile alle 16,5 cm entstehen,
nimmt c-in bügclartiges Eisen von 5 mm Durchmessel. auf, das beider
seits in die ,Hohtrippen eingreif! und neben der Aufnahme von mög
lid1en Zugspannungen ,in den Platten und Schubspannungen in den Rip
pen eine ausgezeichnete Querversteifung der gesamten Decke gewähr
leistet. Zur Erzielung ,einer gufen Schall- und Wärme-Dämmung wird
dem Beton der PtOltten Bimskies zugesetzt, wodurch das Gew.ichf der
Decke nicht unwesentlich herabgeseizt wird. Nach erfolgtem Ausgie en
der vorhand nen Rinnen und Hoh!räume und Erhärten des -Betons ist
die Decke für jeden Fu bodenbelag aufnahmefähig.

,Das Verlegen der Fertigteile auf der Baustelle erfolgt am Besten auf
Grund eines aufgestellten Veriegeplanc$, in dem Ba! k e 'n und PI a t
te n mit Pos I1 ion e n näher bezeichnet werden, damit Ver
wechs!ungen bei unl,erschiedlicher Bewehrung und Abmessung .ausge
schlossen bleiben.

Die Ausführung von Massivdecken er/ordert im allgemeinen eine
gründliche Kenntnis der betreffenden Konstruktion. Die Einführung von
Massivdecken nach dem System Zech bietet abaJ' wegen ihrer einlachen
Handhabung auch den weniger in dieser Bauweise geschuHen Bau

$1l

Bild 5. Zechdecken bei mehrge5chossigen Wohnhausneubauten

leuten die Möglichkeit, Decken dieser Art herzustellen. Es ist hier ein
sehr gro er Vorteil, dafJ Hersfellung der We,ksfücke und Verlegung
dieser zwei Arbeitsvorgänge sind, die getr-cnnt voneinander durch zwei
Unternehmungen erfolgen können. Das Herstellen von Balken und Plat
fen als die konstruktive und mit stalischen Kenntnissen verbundene Ar
beit bleibi dem Werk überlassen, während das Verlegen als ein re,in
handwerksmär}ig geübter Arbeitsvorgang yon jedem Bauausführenden
nach einem aufgestellten VerlegepJan vorgenommen werden kann.

Die Bilder 2 bis 5 zeigen das Verlegen der Zechdecke auf
verschiedenen Bausiellen. Bild 6 veranschaulicht die Her s fell u n 9
de rE isan beta n- Rip pe n b a J ke n.

Durch Beschränkung auf die rein 'konstruktiven Tragglieder fallen die
sonst bei Eisenbetonrippenclecken .für eine ebene Unlersicht notwendi
gen Füllkörper" fort, da die Unterdecke unmifielbdr an der Unterseite
der Rippe angebracht wird. Die Verwendung von Bimskies bei der Her
stellung der PlaHen setzt das Gewicht weiter herab, so dafJ der Eisen
aufwand, der neben der Spannweiie eine Funktion der Belastung ist,
dementsprechend geringer wird.

Die Verwendung von Holz scheidet infolge der werkmä igcl1 Her
stellung und der scha!ungslosen Verlegung der IDecke aus.

Da lerner für die Unterdecke anstalt Holzschalung andere Putzträger,
wie Doppelrohrgewebe, Leichtbauplatien usw. bere-ifs ausgeführt wur
den und als Fu boden fufJwarmc und scha!ldämmende Beläge zur Ver
fügung stehen, ist es durchaus möglich, bei der Ausführung von Wohn
hausdecken u. a. auf das Holz zu verzknten.

Hin5'ichtlich der S ch all d Ei m m u n g hat sich z. E. ergeben, d-af}
Zechdecken ohno Deckenputz (Balken und Zwischenfelder aus architek
tonischen Gründen sichtbar) mit Sand- bzw. KUl15tbimsfü]!ung und Fu 
bodenlager, letziere vollkommen in vorstehendem Materia! gebettet,
schallundurchlässiger sind als Holzbalkendecken mit Fehlböden (Zwi
schenböden).

Wirtschaftlich hai sich die Zechdecke für die verschiedensten Ver
wendungszwecke, bei Spannweiten bis zu 8,50 m im Lichten und Nutz
lasten bis zu 1000 kg/qm bei Wohnhäusern, Siedlungen, Schu!en, Kran
kenhäusern, Inclustrie- und Verwalfungsgebäuden, Bauten der Wehr
macht usw., seit Jahren bewährt.

Bild  . HersteJlung der Eisenbelon-Rippenbalken "System Zech"
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Sofern entsprechende AusnahmebewiJligungen vorliegen, dürfen für
die. beJroffenen Sfoffe und Baufeile- die genehmiglen Preise weiler be
rechnet werden, sowe-if die Preise dem Grundsatz der kriegverpllich_
-feien Volkswirtschaft entsprechen. Für Baustoffe und Hilfssfoffe, die im
Zusilmmenhange mit Sf-undenlahnarbeiten verarbeitet werden, dürfen
die hierauf -entfallende Umsatzsfeuer und ein angemessener Zuschlag
für Gemeinkosten und Gewinn angesetzt werden_
Ein$alz von Maschinen und Geräfen

Für den Einsafz von Maschinen und Geräten bei der Durchführung
der Bauleistungen dürfen nach dem Erla  des Reichskommissars für
die PreisbiJdung vom 27. September 1939 als Höchstsäfze die in der
Geräteliste der Wirtschafts gruppe Bauindustrie (Sepfemberausgabe
1939n enthaltenen Abschreibungs  und Verzinsungssätze b8rechnef
werden_ Auf diese Sätze darf ein angemessener Zuschlag für Unier
naltungskosien, VerwaJtungskosten und Gewinn geschl"gen werden.
Für das E,insetzen fremder Maschinen sind die Höchstmieten für Bau
geräte der Verordnung vom 16. Juni 1939 zu .beachten. Ab:; eigene
Maschinen sind preismiilJig auch solene zu behandeln ven Unlerneh
mungen, 1iIn denen der Bauausführende finanziell beteiligt ist, wenn
die Maschinen und Geräfe -auf Bauslellen des Bauausführenden ein.
gesetzt werden. Ebenfalls wie eigene Maschinen sind die der an eitter
Arbeitsgemeinschaft betei!'igten Bauausfünrenden zu behandeln.

Die Kosten für die Vorhaltung eingesetzter Maschinen sind gesonderl
auszuweisen, da ein Einsetzen etwa in die Löhne zu erheblichen Un
k!arheiten über den Preisaufbau führen würde. Die in der Geräteliste
-angesetzten Neuwerle sind 'Richtwerte, an deren Slelle in begründefen
Fällen bei der Preisermittlung die tatsächlichen Anschaffungswerte ge
sefzt werden können. Dies ist grundsäfzlich jedoch nLlr dann zu
Hissig, wenn der höhere Neuwert auch mit einer höheren Leistung der
G-eräfe oder der Maschinen verbunden ist. ,Bei der PreisermitfJung ist
dann ,auch der ,höhere Leistungsgrad der betreffenden Maschine zu
berücksichtigen, im allgemeinen wird er sich durch eine entsprechende
Kürzung der Dauer des Einsaizes ausdrücken.

Nachunfernehmerleistungen
Es ist eben befe-Hs gesagt, dary auch Nachunternehmerle!stungen

dem Preisbi!dungsrecht für Bau!eistungen unterliegen. Der Nachunler
nehmer hat also seine Preise unler ,Berücksichtigen der gleichen Preis
rechtsgrundsätze zu ,ermiHeln, wie der HaupJunternehmer Das sind die
in diesen Darlegungen besprochenen. Zu dem auf dieser Grundlage
berechnefcn Endpreis der Nachunternehmer darf der Hauptunter
nehmer Zuschläge berechnen, die dem Wert seiner damit verb.undenen
Leisfung und der Arl seines Wagnisses entsprechen. Sachlich ungerecht
fertigt hohe Zuschläge der Hauplunternehmer sind ,also verboten. Die
vom Hauplunternehmer zu den Nachunternehmerpreisen zugeschlagenen
Beträge sind gesondert auszuweisen.

Gemeinkosfen und Gewinn
In der Bauwirtschaft werden Gemeinkosten und Gewinn als Zu

s-dlläge zum Arbeits- und Maferialaufwand angesetzt. Von diesem
Grundsatz geht auch das Preisbi!dungsrecht fur Bauleistungen aUS, es
bestimmt, da!} Gemeinkosten und Gewinn nur im Wege des Zuschlags
-angesetzt werden dürfen. Diese Zuschläge dÜrfen nur angemessen sein,
d. h. sie müssen wirtschaftlich gerechtfertigt sein und den ör!!ich sowie
den durch das Bauwerk bedingten Verhältnissen und der Art, Grö!}e
und dem UmsMz des Betriebes enJsprechen. Dieser Grundsalz giff für
al.le ,sauleislungen, er findet ohne Rücksicht auf die Art der Vergebung
(öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung, freihändige
Vergebung, siehe VOB.} Anwendung. Die nach ,dem Baupreisrecht zu
lässigen Zuschläge dürfen daher auch in den Fällen, in denen der
Wettbewerb prakiisch ,ausscheidet (freihändige Vergebung) nicht uber
schritten werden. .Bei den Gemeinkosf'9n unterscheidet die BPVo. Ge
meinkesten der Bausfe.!!e und allgemeine GeschäHsunkosten. Die
Gemeinkosten der Baustelle entstehen ausschIierylich durch die
Durchführung der betreffenden Bauleistung, während die 'allgeme<inen
Geschäftsunkosfen aus der Tätigkeit des Baubetriebes an :5"ien anfallen.
Natürlich steigen auch die allgemeinen Geschäftsunkosten mit dem
Umfange der durch den Betrieb bewirkten Bauleistungen. Zu deil
Gemeinkosten der ,BausielIen rechnet der RE. die bei den einzelnen
Bauvorhaben an .der .Bauslelle entsfehenden KesfM, die s.ich jeweils
nach Ar! und Lage der Baustelle von Fall zu Fall verändern_ Sie sind
daher auch jeweils gesonderf zu ermffieln. Als allgemeine Geschäffs
unkosten werden die dmch die LeiJung des Betriebes am Sitz desselben
entstehenden Kosten bezeichnet. Hierher gehören also alle Aufwen
dungen, die weder Gemeinkosten der ,saustelle noch Sonderkosten
(siehe unien) sind. Die. allgemeinen Geschäflsullkosten sind jeweils nur
mit dem zum Auftrage gehörigen Anteil des Gesam be-trlebes des
Unternehmers anrechnungsfähig.

Oas betriebliche Unternenmerwagnis einschJie !ich der üblichen GE
währleistungsverpflichtungen werden im Gewinn abgegolten. Soweit
ein Wagnis aus Sachschäden durch Bauunfä!!e versicherbar ist, etwa
durch BauweHw- oder e-rweilcrfe HaHpflid1tversicherung, darf für diesen
Wagnistcit im Bauvertrag nur de_r BeJrag in Ansatz gebracht werden,
der für die Versicherung ars Prämie zu zahlen ,ist. Hierin Hnde! der
Grundsatz lBerücks,ichtigung, da  beim verantworfungsbewuf}ten Bau
ausführenden die Abdeckung von Wagnissen durch Versicherungsschutz
als selbstversfändlich ange-s€hen werden -kann_

2) Erschienen bei Ver!agsgcsellschafl Rudol! Müller, EberswaJde, Sch;c .
lerslraße 14-24, Preis 0.75 RM, zuzüglich Porto

Ober die Sonderkmi-en sagt die BPVo., dafJ sie nur in wirfschafllich
gerechffertigter Hohe angesetzt werden dürfen. Hinsichtlich ihrer Be
messun  gelten die für den Ansafz von Gemeinkosten genannten
rundsatze. Zu den Sonderkosten aehören u. a. Kosten für Bauver
sIcherungen, fur Enfwürfe, Lizenzgcbühren, Zuschläge für besondere
Wagnisse ?der besondere GewährJeistungwerpflichtungen. Die in der
VOB. besflmmt€n Gewiihrleisfungen können nicht als be50ndere Mge
sprocnen werden, sie sind daher im Gewinn mit abgegotfen.

Bel der Unterschiedlichkeif der Baubetriebe und der Verschiede-n
hei! der B uvoraussefzur;ge  und Baubedingungen ist von der a!lge
mem n Feslscfzung verbmdl,cher Zuschlagssätze fur Gemeinkosren und
Gewinn abgesehen worden Dies bedeulet nichl, dafJ hier mit mehr
oder weniger Wi:Jkür "über dan Daumen gepeilt  wird. Der Bau
gewerbetreibende hat vielmehr die Sälze, die er in die Preiserrr>ift
lung einsetzt, auf Grund sorgfältiger E:mi!t!ung innerhalb seines Rech
nungSweseilS (Budllührung, Nachka-!kulation) festzustellen.

Mehi'forderunge-n des Bauau$fi.ihrer.d n

Eine. in der Praxis eu erordenflich of! au:he:ende Frage ;st die nach
er Berücksichtigun  n<:chfräglich r Mehrforderungen gegenüber der
Im Bauverfrage vereinbarten Vergulung. Die BPYo. unterscheidef hier
scharf zwischen Zusafzrorderungen und Nachford rungen. Das Geltend
machen von Zusafzfordenmgen ist preisrechtlich zulässig. Das Baupreis
bildungsrechl beanfwortet aber nur die Fraqe nach der preisrechtliche-n
Zulässig keif. Das Vorliegen e:nes ziv:Jrechtlichen Anspruches, also des
aul zusätzliche Vergütung, ist ausschJietlich nach den Grundsäfzen des
Bürgerlienen Rechts u;1d nach dem Inhalte und clGm SirJn der Beslim
mungen des Bauverfrages zu beudeilen.

Zusatzfo.derungen im $it1ne des Prefsrechfs können durch zusätz
liche Leistungslorderungen des- Bi'!uherrn nach Verfragsabschluf) ent
stehen und sich auf Änderungen, Erweitcwngen und Ergänzungen der
verlraglfchen Bauleistungen bez:ehcn. Sie können 21uch enfstehen, we;'ln
sich der Bauherr mit eigenmachtig vom Bauausführenden vorgenom
menen Bauleisfungen nachträglich einverstanden erklärt. Es mu  sich
hierbei in jedem Falle um Leis ,.mgen handeln, die im Bauvertrage nichl
vorgesehen sind. Gerade .bei dieser Frage kommen off erhebIrche
Sdlwierigkeiten. Für die Enrsche'du:19 sind zunächst alle Vertrag
unterlagen maf)gebend, al,o auf;er dem Leistungsverzeichnis besonders
die Ausführungszeichnungen, s'atische Berechnungen, auch d!e tech
nischen Vorschriflen der VOR und in Sonderfäilen auch bauoo!izeifichc
Bestimmungen, deren Einhalten Verfragspflicht des 8auausfüh'renden ist,
sind heranzuzjehen. Unter gewi s8n Vorausseizungen können neben
den Menrleistungen auch Mehraufwendungen zu Zusatzforderungen,
die preisrecht!ich zuläSsig sind, fu;.;re.-n. Der Mehraurweond muf; die
Grundlage der Preisermilllung wcscnflic,'l verändert haben. Er mu
lerner durch Umslände veranlaf;i worden sein, die der Bauausführend-e
vertraglich nichf zu vertreten hat und die auch bei Anwendung gröf)fer
Sorgfalt nicht vorauszusehen waren. Mehtaufwendungen nicht erheb
lichen Ausma es, seien sie durch unvorhergesehene Leistungen oder
durch sonstige unvorhergesehene Ere:gn:sse bedingt, berechtigen nicht
zu Zusatzlorclerungen, s;-e- sind vielmehr aus dem Wagniszuschläg Z:J
tragen. Auch besfimmfe Arten des Arbeifseinsatzes berechtigen grund
sätzlich nicht zu Zusafzforderungen (DienstverpHichtungen, ausländische
Arbeiter, behördlich angeordnefer Arbeitsplatzaustausch u. dg!.).

Forderungen, die den genannten Grundsatzen nicht entsprechen,
dürlen ais preisrechtlich mrf)biWgte Nachforderungen nicht erhoben
werden. Hier entfällt daher auch die Frage nach der ziviJrechHichei1
Beurteilung.

Aufgljederung der Preisa"gebole
Bei BauleistungeIl ubcr 5000 RM mufJ :n jedem Falle ein besonderes

Baukon!o geführt werden. Sauleisiungen bis zu 5000 RM können in
einern Sammelkonfo geführt werden. Mal)gebend sind jeweils die
Endpre-ise. Ein SammelkC>11to ist unabhängig von der Höhe d8s ein
zelnen Auftrages auch dann z:uliissig, wenn mehrere Aufträge &:'s
seI ben Bauherrn gegeben sind und der örlliche und der zeitliche Zu
sammenhang der iaufend übertragenen Arbeiten eine kostenmafJige
Trennung der <:!blaUenden Kosten nach einzelnen Aufträgen nur mit
erheblichem Koslen- und Zeifaufwand gestatten würde.

Grundsätzlich sol!en mindestens die Angebolsendpreise aufgegliedert
werden, Bei öffentlichen Baufen über 100000 RM sind die Unie-r_
nehmer zur Aufgliederung \'erp-IJichteL Der Kosfenumfang des Bau
vorhabens kann auch dann, wenn er unter 100000 RM liegt und es siro
nidlt um äffentlidle Baufen handelt, die Aufgliederung der wich1ig-eren
,Einzelpreise erfordern. Immer ist hier die GrundhaIfung der ,BPVo.,
klarer und kostenberechfigfer Preisaufbau, ausschlaggebend. Die der
WirfscnaHsgruppe Bauindustrie angehörenden Bauunfemehmungen
mÜssen die von dieser herausgegebenen Anordnungen über die Aus
gesfaltung des Rechnungswesens beachlen_ Eine Anpassung der bau
industriellen und der 2U erwartenden bauhanclwerkIichen Pr.z.isaufglie
derungsvorsch!iige konnle von den Organisationen der Bauwirfschaft
noch nicht endguIfig durchgeführl werden. Die Zielsetzu:-tg ist, den
klaren PreisaLdbau nicht auryer acht zu lassen, aber auch unnötige 8e
lastung durch eine restlose Zergliederung weniger wichiiger Einze!
preise soll vermieden werden. Soweii die Anordnungen noch nicht
erlassen sind, insbesondere für das ,Bauhandwerk, in denl die fÜr dia
Gliederung des Baukontos iloch ausstehen, sind die A\indestb dwl
gungen nach deI' BPYo. zu erfüllen. Das Baukonto isl hiernach :zu



gliedern in Löhne; Bau-, Bauhilfs-, Beiriebss/oHe und Ba teile; Gem. in
kosten (Gemeinkosten der Baustelle und allgemeine Geschafts
unkosfen); Sonderkosten.

Sfrafvorschrillen bei Yeu.töfJen gegen das Baupreisrechl
,Eine Zuwiderhandlung gegen die Baupreisverordnung wird nach

den ,Bestimmungen über Strafen und Strafve fahren bei Zuwiderhand
lungen gegen PreisvorschriTlen vom 3. .Juni .19:9. beslra/l. Das gellende
BaupreisrecJ->l erfordert straHe Kalkul,ahonsdlszlplm und v:rhan.nt end
gültig den ledigl;ch gelühlsbetonJen Ansatz im Prelse mlillungs
verfahren. Es geht we,it ilber das eigentliche Rechenwerk hinaus und
ragt ti / ins Baubej ieb!ich2 bis zum Arbeiis- und Materialeinsah:
hinein.

Bedarfsmeldung für Bausfeine
11. Anordnung

Auf G!und der rrol[ erteilten Vollmachlen als Gener<llbevoJlmach1igter tur
die Regelung dei Bauwirtschaf! ordne Ich an:

1. IIcdarismeldung für ßilusteinc und ZiegE!l
Zur SichE'rstellung eJner geordnelen Bedarf.sdeckung haben. a!te B u.

herren ,rlfen Bedarf on Bausteinen und Ziegeln fur Bauten der Dllngllchkelt "
stufen 1-4 bel der fur sie lus1äi"ldigen Verteilungs- oder Jreuhandstelle .fut
B<Justell1e und Ziegel (nachs!ehend wiedergegeben) anzuzeigen Die Anzeige
ist Ufl!er Benutzung des vorgeschriebenen Formblattes (hle! nicht abge.dru'lct)
für dos erste und zweite HalbjiJhr 19 O gesondere und ZW<lr elstmallg zum
1 Aoril 1940 zu erStatten. Vordrucke für die Anzelgon k6nnen bei den Ver
teilungs- od r Treuhandstellen für Bausteine und Ziegel oder bei der Reichs
steile für Steine und Erden. Berlin NW 7, Pariser Platz 5a, angeforderl
werde<!

2. Inkralttretel1
Diese Anordnung tritt dm 10 Marz 1940 in Kraft.
Be J I i n, den 1. Matz 1940

Mlnisterpräsicleril Generalfeldmarschall Göril1g,
ßeallftraghH für den Vierjahresplan.

Der GeneluibevoJlmachUgie für die Regelung der Bauwirtschafl:
Generalinspektor Dr..lng. Todt.
1 V.: Sc h u I z e -F i e I I t z.

Ve' 9ichnis der Verteilungs- und Treuhandstellen lür Bausteine und, Ziegei
1. Märklso:he TreuhandsleUe fur Bausleine und Ziegel, Berlin W 50, PassauerStraße 3, .
2. Sächsfscre \le,!e!lungsstclfe jur Bausteine und Ziegel, LeipZig C 1, Pack.

hohtraße 7
3. Badische Verleilungsstelle fur Bausleine und Ziegel, Karisruhe, Kaiser<

straße 187,
Bayerische Vertcllungsstel'e fur Baustelna und Ziegel, Munchen 23. Ohm.

straße 9
5. Wwrttel11bc'gische Ve;tellungsstelle fut 8austEJITle und Zieqel, Stut!gan,

Seesuaße24,
6, Treuhandstelle Ostmark lur Bausteine und Ziegel, Wien I,
7. SteiNische Vcrtciluogsstelle für Ziegeleierzeugnisse, Graz,
8. Ziegel\l'erband (Ziegelverteilungsstelle) des Gaues Kärnten

dustrie-Handelskammer, Kla enjurt Bahnhctstraße 36,
9 Saa.rptalzische Verleilungsstelle für Bausteine und Ziegel, Neu>ladt an der

Wein straße, kaiserstraße 12/13,
10. rje>sische Vert€ilungsste!le für Bausteine und Ziegel, Durlfistadt, Emst

Luc!wrg-Straße 24,
11. TIJilflng;sclw \'erleirungsstelle fur Bausteine und Ziegel, We,war, SchwÖln

seestr.aße 13,12  heinlsche Ve,teilungsstelle fur Bausteire u. Ziegel. Koln, S!olkqasse 3111,
'3. Westfälische Verteilungssteile für Baus!eine und Ziegel, -Dortmund,

Mä,klsche Slwf)e 52,
1  Oldenburg, Vcrlcil:.mgsstE'ile fur Bauste'ne und Ziegel, OldenDurg. tonge

Sjraße2.
.5 Schleswlg-Holstelnsche VerteIlungssteile fUi Baustelfie und Ziegel, Kiel,

R;ngslraße 52-54,
16. Pommersche Verteilungsstelle fu' 8austeine und Ziegel, Steltin, Frauen

strüBe  O,
11. r.1ecklen!HHg;sthe 'iertellungsstelle fur Bausteine und Ziegel, Schwerin.

Horst-WeSSCI Straße 2,
18. Vericilungsstellc MiUerelbe [ur Bausteine und Ziegel, Halle a. S., Hin.

denburgslr ße 49.
1\". Schlesischc Verleilungsslelle fÜr Bausteine und Ziegel, Breslau. SCllvator

plalz8,
10. Sudetendl')utsche Vcrteilungsslelle fur Bausteine Jnd Zieqer. Teplitz.

Schönau, Lmdengasse 19,
V€Hleilungsstelle Hessen.Nassc!u fur Bausteine und Zlegei. Kassel, Hohen.
zollernstraß€ 46,

22 Hamburger Verteilungsslelle fur B usteinc und Zieqel. H<'Jmburg, Ge,.
trudenklrchhof 21

23 Niedersächsische Vertellungsslelle fur Bausteine und Ziegel. Hannover,
Primen straße 16.

24. Oslprcußcn vorl ufig Zwelggeschaltsstelle i der  acngruppe Liegei"
irdus!r;e Konlgsberg Pr, Paradeplatz 19

Ausni!hmei1 vom Nel.!bauverbof
Der Reichsarbcilsminister."b 9Q00157. Borlin, den 5. febrUM 11'40.

Der Generalbevollmachligle fur die Regelung der Bauwirtschaft hat mir
folgendes Schreiben -- GB VIII!037 vom 24. Januar 1940 -, das er den von
Ihm in den elm:elnen Wehr'<re sen "lqesetzten Gebietsbeauflragten gleich.
zeitig abschriftlich ubersandt hat. ,en lassen:

"In letzter Zelt sind mir von Ibn"'JI In erheblichem Umfange Antrage auf
Ertellung von Ausnahmegenehmigungen von dem im Rundschreiben vom
or   e'Tlber 1939 er! ssenen Neubauverbot zur Entscheidung vorgelegt

Wenn Ich auch unter den augenblicklichen Verhaltnissen von einer weit.
gehenden lockerung des Neubauverbotes 1.Ibsehen muß, s.o möchle ich doch
U\   icS :1t B  vs r:! i  n't i:s t::n d  nb   f -u  oE ra    g s ii   tzAuäsß  h
genehl:'igung abkurzen. Zu diewm Zweck ermächtige ich die von mir inden e:nzelnen Wehrkreisen eingesetzten Gebietsbeauftragten (verolJenHicht
im Reichsanzeiger vom 8. Januar 1940 Nr. 6), auf Anlrag des Prasidenten des
Landesarbeitsamts und im Einvernehmen mll diesem über Annage auf Aus
nahme vom Neubauverbot in meinem Namen zu entscheiden, wenn es sich
um Bauvorhaben handel\, fur die foigende Voraussetzungen crfull! sind:
1 Bauvorhaben - Insbesondere Wohnungsbauten - deren Gesamtbausumme

nicht mehr als 200':10 RM be!rügt und fUr die das gesamte benöligte Bo:u"
eisen sowie der größte Tell des Bauho[zes bereits vor Erl1.lß des Neubau"
verbots duf. Grund von früher erteilten Kontrolinummern bzw. Bezug
scheiDen geliefe!t W1.lr oder nachweislich aus den Hwk Kontingenten
bereitgestel!f weiden kann.

2. Landarbeiterwohnungen Im SIr,ne der Verordnung vom 10. Marz 1937
(Rekhsgesetzbl. I S 192). fu! die nur geringe Mengen Baueisen und Bau
holz benötiqt werden, sofern die fehlenden Materialmengen nachweislich
vom freien -Markt oder aus Ihrem Baustoffkontingent XV ohne Beeinträch
tigung der ordnungsmaßigen Fertigstellung schon in Angriff genommener
bzw. als kriegswichtig anerkannter Bauvorhaben zur Verfügung gestellt
werden konnen.

3 In belden Fällen muß der Arbeits.elnsatz durch ortlich gebundene Arbeits
kräHe ohne Beeinlrächtigunq anderer dringenderer Bauaufgaben gedeckt
werden kbnnen:'
Ausn1.lhmen vom Neubauverbot durfen die Landesarbeitsdmter iM Rahmen

ihrer koniingentsmäßig gegebenen Zuständigkeit auf Grund der vorn Ge
neralbevollmächtigten fUr die Regejung der BauwirJschdft erteilten Ermäch
tigung bel dessen Gebictsbeauftr1.lgten selbst erwirken. !eh betone dabei,
daß die Neuregelung ledig!ich im Intoresse der Ersparung von Verwallungs.
arbeit die Entscheidungsbefugl1ls auf die MilteJinstanz verlagert. In Jedem
F1.I1Ie, in dem die Minel!ns1anZen Vo.n der Ermac.htigung Gebrauch machenwollen. ist vorher eingenend zu prufen. ob Dringlichkeitsgründe der in
meinem Rderl ARG. 495/39 genannlcn Art bei Vorliegen der vom Gens!<lt
bevollmachtigten für die Regelung der Bauwirlschaft in dem obengenannten
Schreiben erwahn!en Voraussetzungen eine Ausnahme rechtfertlgen_ Die
Dringlichkeilsgründe, die im Einzeifalle Anlaß geben, um eine Ausnahme
einzukommen. sind slets aktenkundig zu machen

Ich bi!1e die Präsidenten der Landcsarbeitsämter, sich wegen der Zu"
sammenalbeit mit dem zustandigen GebielSbeauTtraglen des Generalbevoll
machtigten fur die Regelung der BauwirJschai1 sof Ht ins Bene _men zu setzen
und mit diesem zu vereinbaren, in welcher Welse unler mbgltchster Ver
m idung der ubersendung von Aktenvorgängen sowIe eingehender Berichte
serne Stellungnahme herbeizufuhren ist. Besonders ist eine solche Regelunq
in den Bezirken erforderlich. In dellen der Dienstsi1z des GebletsbeauHrag
ten nicht am gleichen Ort wie der Dlensts;!z des Landesarbeitsamtes rst.
Uber die zwischen den Landesarbeitsämtern und den Gebie!sbeauftragten
vereinbarte Regelung bitte ich, mich zu unterrichren Die Berichte der
Landesarbeilsämler hienu sind mir bis zum 20. Februar 1940 zu erstatten.

I. A. Dr. Z s c h LJ C k e.

Erlall über die ReichssteHe :ür Wohmmg!" und SiedJun/35we;;en
Vom 4. März 194(1

Gem1.lß Anordnunq des Ministerpräsidenten Generalfeldmarsch-.::II Gerrng,
<lls BeauflriJgter fur den Vierjahresplan, gehen die von dcr bishNigen
Reich stelie für Wirlsch1.lfts1.lusbau wahrgenommenen Aufgaben auf dem Ge
biete des Sied!ungswescns nach naherer Weisung des Reichsarbeil m;nlsters
auf eine neu zu errichtende, dem RelchsarbBitsminister unmiHe!b<lr nach
geordnete Reichsbehörde mit dor Bezeichnung

Rcichsstelle für Wohnungs- und Sicd!ungswese"
über, der der Reichs<Jrbertsmlnister weitere Aufgaben seines GeschäHs
bereichs auf dem Gebie!e des Wohnungs- und Siedlungswesem. des Städte
baues und des Pldnungswesens uberlragen  ann Demgemaß bestimme ,ch
folgendes:
1. D'e Reic sstelle fur Wohnungs- und Sicdlungswcs0n njmml ihre T<'Jligkeit1.Im 1 Marz 1940 auf
2 Sie fuhrt z lI1achst di  Aufgaben der bisherigen Sledlungsaoteilung derfrüheren Relchsslelle fur Wirtschaflsausoau fort.
3 D.ic uberlragung weiterer Aufgaben bleibt vorbehalten
4. Sitz der Reichsstelle tur Wohnungs- und Siedlul1g wesen Ist Berl,n

Be r I i n, den 4 Marz 1948.
Der Reichsarbeilsmir.!ster.

I V.: Dr Sv ru p.

10. Anordnung befr. Dec:kung des Bedaris an BcJUmasl:hinen und .geräfei'ii
bei kriegs- und lebemwh::Mi!jen Bauvorhaben

Durch die Umstellung auf die Kriegswirtschaft ist df8 He,,:ellunq VOI'1
BaumiJschinen und .geräten teilweise dußerordentlich einge chrankl worden
Es besteht daher grundsätzlich fur die Dauer des Krieges nicht die Möglich
kei!, ddß sich Betri be der Bauwi,:tschaft ZUr Vergroßerung ihres Betriebes
zusätz!ich B1.Iu'11asch:.nen und .qeraie anschalfen Die Produktion an Baum sch'nen und -geraten soll i'll wesenllichen nur iür den Erneuerungs- undErsatzbedalf Verwendung fir.den. 

Um aber unter diesen Verhältnissen die termingerechte Durchfuhrung aller
kriegs. und lebenswichtigen Bauvorhaben s;cI1erzustellen, ordne ich an, daß.
ab Män 1941:1 sämtliche Betriebe eier Bauwirlschaft, also solche, die der
Wir t s c h <'J f ! s g r u p p e Bau i n d u s tri e, dem R e Ich si n nun g s 
ver ban d des Bau g ewe r k e s und dem R e ich s i n n u il 9 sv e r 
ban d des P f las t e r e r - 11 n d Sir a ß e TI bau h a n d wer k s ange
horen, zum 15. eines jeden Monats unter Benutzung des in der Anlago zu
dieser Anordnung beigefligten Vordruckes') der Be z I r k s 9 ru P p e bzw.
8 e z i r k s s tel I e r h r erg ewe r b I Ich e n 0 r 9 a n Isa I ion Meldung
übtlr den Besland an freien und auch b i allen nicht 315 kriegs. und lebel1s
wi htjg ilnerkannten Bauvorhaben eingeselzlen Baumaschincl1 und _geräte er
staUen. A skunH darüber, ob ein Ba.uvorhab,:n a!s kriegs- und leoenswichllganerkannt Ist (W. Bauvorhaben), erterlt das fur das Bauvorhaben zu tandige
Bezirkswirtschaftsamt (Referat Bauwirtschaft) oder Arbeitsamt. Ais fr e I sind
solche Maschinen und Geräte zu melden, die am Stichta  der Me!dung nicht
mehr eingeseizt sind, oder deren Einsa!z innerhalb der nachsten vier Woch€n
abgelauten ist Der beabsichtigte Einsatz bei einem neuen Bauvorhaben ent
binde  nicht von der Meidepilicht, doch Ist die Absi ht unter Angabe des
Bauherrn, der Baustel!e und des voraussIchtlichen Dalums des geplanten Ein
salzes anzugeben. Es Ist den meldenden Belrieben unbenommen, ,m Zusam
menhang mit den verlanglen Meldungen ihr übriges, frei verfügbares Gerat
aul$er den Im Vordruck elnIeln ,.mgefUhrten Geräten zu melden

Die obengenannten Organisationen dei gewerblichen Bauwirtschaft haben
die bOi ihnen eingehenden Meldungen in Form von ubersichtlkhon Nach.
weisen stets auf dem laufenden zu halten und an Hand dieser Nachweise
in selbslverantwonlicher Weise und nolwendigC'nfalls im engsten Zusammen
wirken miteinander, oder unter Einsch1.litung Ihrer Hauptgeschäflsstelle jeden
dringenden Geriliebedarf bel kriegs- und lebenowichtigen Bauvorhaben Im
Sinne meiner Anordnung vom 1. Oktober 1939 - G8. .5869d3? - auf Weisung
der BezirkswIrtschaftsämter zu decken Auf Anforderung sind daher die zu
sammenfassenden Nachweise den Bezirkswirtschaitsamtern zur Einsicht vor
zulegen.

D;e erste Meldung muß mit Stichtag 15. Marz erstattet werden Bis
späteslens Ende des ieweiligen MeldemoniJts mussen die von den Bezirk .
gruppen bzw. Bezilkss\ellen auizusteHenden Nachweise bei den Haupt
gt'sch8ftssteilen vorliegen.

D,0 verla"yl""" i i0;dungcn bzw. Nachweise heic;;, ;:)der. bei nicht krle9s
und [ebenswichtigen Bauvorhab .n erngesetzte  Baumaschinen un.d Ger<ltesind unter den derzeitigen VerhaHnissen unerlaßlich. Ich sehe mich daher
veranlaßt, diese Meldungen der Bauwirt chaft 1.Iufzuerlegen Wird le>l.
gesteift, d1.lß em Betrieb der Bauwirtschaft sich dieser Meldepflic t entzieht,
oder dieser nicht im vollen Uml1.lnge nachkommt, so wird der Betrieb gemiJß
der 2. Verordnung zur Durchfuhrung de  VierJahrespliJns vom 5. November1936 von mir In Strafe genornrnen. Darubor hinaus behaUe ich mir alle
weiteren Folgerungen daraus vor.

Be r I I n, den 20. Februar 1940.
Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring,

Beauftragter 1ür den Vierjahresplan.
Der Generalbevollmächtigte fijr die Regelung der Bauwirtschaft;

Generalinspektor Dr.-Jng. Todt.
I. V. Sc h u I z e - F i e li t z.

') Hier nichl abgedruckt.
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"k_:1 Zum riel!bjiJllwe blJf)
: e Ji Nach   1 der 9. Anordnung- des General'bevollmächtigten für dj,e Rege
nun',  l1ng; :der Bauwirtschaft dürfen Bal1lvorhaben. -die auf der Bau,steJ1e noch

tl  .>; ,d   t iAu  : :   e  oms  n    d. Jjl    S :ij l n cttri :S j   . , nB U '  =
ahr-i<1 haben untergewisse-n Voraussetzull'.g-en, Bauvorhaben für -die der General
';':1 bevoHmächtigte AusnahmebewilIigung erteilt hat und Bauvorhaben ""mit

'J c1ner Oc&ambbau.'mmmc Ibis zu 5000 KM und le:bensnotwendjge Untcr
C* ha1tum s_ und Instanjsetz-u-ngs3f'beiten, wenn ,der zuständige Konting-ents
t1 trä.zer U TI d das Arbeitsamt Ihre Zustimmung erteilt haben, Die Veror9n 1.1 L} nung ist ber,eits in Kraft getreten. Zuwrderhandlungen wer,den bestrarl.

]c'.p An der Bau,steHe in Angriff g,enommcne Batwor,haben dürfen, wenn sie

J  i Ö 1 e    ujfl a    a' e erg        1 1 h;i t 'n n eli '  ;    m  d
B   H rnerodurch wird ,das gesamte Bauen .de.r Gegenwart ausschlIeßlich auf die
TlCht::; Notwendigikeiten .des Krieges a"1:J.ges el1t. :Eine -Reihe gcp]anter Bauten, die
vor'!i im Projekt fertig ,beanbeitet sind ,und 'Über di-e vfelleicht 'bereits Bauver

t d  :'  träge ahg-eschlossen worden sinj, wird .daher vorerst nicht zur Ausführung
aus-) kommen können. Bei anderen Bauvorhaben. die noch nicht im -Rohbau

:    'j h r; 1 r  f i d'  ll'   Tt  1  ru  te fchetd:  7i m ,nt  er u:';;: eg    f   e i
l'1 01L t verhältnis des Bauherrn zum Bauausführenden wichtige rechtliche Fo]

:kell,;\ gerungen. I1cute soHen uns zu,nächst diese Fragen nur g r <U n d sät z"
i'1 Ii c h beschäftigen, da u. U, hcsonde-re gesetzliche MaJlnahmen ,die gegen
'! wärtige Rechtsjage ändern können.
fj Die vertraglich vercinbarte Bauleistung fällt unter das Neubauverbot.

vonJ Hier wiir.den aJso die im Bauvertrag'c v'orgesehenen B-aule'j.stungen auch
euer)j nicht z'Uom Teil 'bewirkt v, or,deTl sein, Das Neubauveruot verbietd 'die Ycr
:J g":1 tragHc  vorgeseh.e-nc L'ei t'ung des B uaus'f Ju.cn en. Wie ist es mit seine,n'etä!;i Anspruchen aM dIe Ven i1tl1ng? An sIch wurde eIll Bal!'vertrag, der alJf jIe
Vor?; Errichtu.ng eines verbotenen Ba<ues hinzielt, a]s denn Gesetze wid-erspre

:1 ;Jber  .d irChJ  li ej i.n  nen V  nafedi,:äM  a     '  n;fC] la  UJ   r K ' g a    :

ft!    e a  1I Je:itK r ;:jg  t h ri J n  ,  :: te  a  l C :I e[a       K
lOlf-r'! meisten FäHen die _ yerei11barung, daß  .ejst> ngtSPf1icht 'eIes Bauausfiihrcn

!i den und ZahJungsprl1cht des Banherrn fur die Dauer des Nel!bauYerbote
L9,bO_li rL1h1efI, beide: Vertmgsteile nicht 'befriedigen. 'Es ist ,daher da'votI allSZl!
l  I':[! g?h,e-n, daß ,die vertraglich ver e,! n'b a rt<e, Bau 1 c.i s t:1 n g !1 \l'!!,    _[.iet-fi 1 I,C h g e w 0 r den istund daß kemer der verlragste!le dle,se Unmoghcn

Keit zu vertreten hat. Die VOB. gi,bt hier keine Re!;1elung, sie .l':eht vielmehr
",nt.:; von dem ra]Je der Unterbr,echung; einer 'bereits ,beg(}Il"lIencn und z. T. aus
il -]:' ,geführten Ball[eishms; a'IJs. Dqher ist ,der Fall na h dem BOB. zu 'hcnrtef
be/j len. Nach :B3B.   275 wird 'd'er Bauausführeilde 1m FaHe des Nenb,N1'ver

lses . :\ I J botes zwar von ,der VerpfHcht!rng frei, die veN .inbarte Banlcistul1J?: zu erl  '} bringen, Cr verIiert aber mICh den Anspruch aui die Ge-genleist'tUlg (Zah
tgell j lung) des Sauherrn (BGB.   323. Aus.!).

r  f; 1 Der Weiterführung des Bauvorhabens wird nicht zw estimmt. Hier ist,D :{ also schon ein.. 'f,e-!l ' er vertrag.Jj.ch v reinbart'en BauJc.!stl1!1t!{" Ibe\'-irkt.
raH,! Unter ,der BerucksJcht.jgung der VOB.. .ule aUen ßauvertragen zu Grunde

, ' I liegen soH, ergibt sich für den .Baual s<führ:e!lden e!ue g[instig' .re Re- hts!ageber.j als nach 'd,em BOB. VOB. Tel! B   6 tnfft BestImmungen ! ber die U 11
b te r b r e c h u TI g d 'e rAu s f ü h r 11 n P:. Bei der durch das Ne,u!nwvellbol
:.1 g;egebcnen Unterbrechung dürfte es sich 'um eine- solche von voraussicht
Jlch hing,erer Dauer im Sinne Ides   6 Ahs.5 handeln. Die Lei6ttmg bz'\\.
!1 di,e Beendigung der Leistung wird zwar nicht rd<aucmd unmöglich, a'b r
H eine nur vorübergehende Unterbrechung ist bei der Ungewißhcil deI

;o"'{:!  ;il l i t :   r  : 3 tn gl !lgj   re es     :'l: t h  i le iiz  I   ltf n v   '   b  l

l H.' j ;' . !. ondern die ,au1Sgefiihrten Leistungen sin,d nach V'ertrags'preisen a,bzurec1I- .
de;i'( neu und außerdcm die- Auslag\en zu ver,>.;ütel1, die dem Bauausführenjer
nal-., ;bereits e'ntstanden sind Ulrd in ,den V.ertragspreisen des ni c h t aus cfiihl

J-1   iJ!  j  s r:Ye  b;1; s  ;tee 1 :i   st   SIR rd    tek;i ::r dJ rZt e/t! i::e1;1
ich(oic hindemd,cII Umstän'de' Z1I vertreten hat. Dauert ,die Unt.erbrechulI'_

,$  i ;:l: Z'  I d(r:l;    t ;aei   JJ    n.nKnnJi:terd r jA Ar[  1;b   cl   : f
(!i{: die Rechtsfo!gcn ,des   8 YOB. Teil A 'ein, kÜndigt oj,er Auftra ne1lmer, sc

g;:f die ,J.es   9.

'mf\dellEkn;u  ; g   ]/sJu  h     n   a   thr     ne oe; _   f: l Irse: pt I ]r;
iil SICh aber mit Rücksicht R'u,f die ung,ewisse Dauer rdes Krie.. es 1Hld au:

b .t   (etwaige MißheUi@k.eitenein'kIarcrHinweisauf,dieRechtsI,age, 1st da
b  tC Jl1vorhaoben bereits begOtl11'Bn. so sind die bisherigen LelS!ungen abzu
(1(-1:", echnen ,und z.u vergüt,en und nach ,drei Monaten ist u. U. Zlf kündigen. So.
t: i;!j,velt C:n grundsätz.Jicher ü,berblickiiber di'e Rechtsfolg;en des Nenbauy.er
u  n E Potes. Auf EinzeIfragel1 \Vcrd'cn \viI, nachdem sich au,s der praktischcn
iteJ,>  mwicklurug übersehen läßt, wie in ,den meisten FäHen die Ding,e liegeng {-  n, 'chfg ehen. Dr.R,B.
j21 \\-) 'Veröffentlicht in Heft 10/1940, S. 49, 'unserer Zeitung.
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i:!ie neuen GewerIJesleller'Richlliliiell
ÄnderUllgen und Erläuterungen

Von Dr. jUr. et rer. pol. K. Wut!t, Berliil

SIe

Iiinz.urechnung von DauerscJlUldzlnsen bzw. Dauerschu!cen, ..:_   "'j t:;;r

Schuld In der ZClt von etwa. einem Jahr vor --':::  t::::: ':. '.' ..: . :
EinJlCitswertstichtag ausschlaggebend, sofern G:   : .<:-'----_'::"',,':::: _' ',",_l
Jaufen ungeiähr gleich waren. andernfalb Je  _;:;:-:.;;;::-,
Stichtag \vährend eines längeren Zeitr wmes fe-s s: "-"-."'" \1::...:::.3::':;'::::,,-,,0..

;j fbO '  ble f,dgJe D   r; : ! e/,  nS.iCh, wenn C :"   ,__"'_, u"
Stille Gesellschaft und AngesteHt nbetcmgun:;;.C:-:--:c;-::::=:,,-,-:::::::c

l:;E \' ;; e ): ;  ;fJI    : f 1[  I Y  ;I   :f : ; ;  'E:Cl ; ; c
!!lehr als l1J Y. 11 des Einheitswertes des Bet,:.::-t'-s-',:-:e' __ :;;::'5, ::';C:';3:2T:5
.20000 R.l\l beteiJ!gt ist Bei mehreren Ange3-: :::;;--' :; s-:-:::e 0;::::;;:11

R : il  fll  ; 1;o 'e( f . e  t     39 d ',!I    ,  ) t    {  : f  ;  f ; ;     E:;  ;

fi  :i  : ! i :! 1 { lg V3  } M:  mlf \\, ,;{ , :,'.'X'  _;  i    t  '::

W.  9 :it  '?e h1  :: e\ i vll]    eW      :e  ;T :li c: :: :  ::(dffI .   . 2b3  : :::f;

;fl g     \iI [j    [J !2 t
.vinne aus Grundstiicksyerkäufen ',:erden ,,,  :: :;:ekl:rzt.

Gewerbeverluste. Der
Pehlbeträge) gekÜrzt, die
Jr die bel den vorangegangenen
'er Gewerbeverlust wie sonst der

Eillheits'\vert und GewerbekapitaI5ti;"'ll r. :"':i:.- die Steuer Yom Ge\nrb
:avital ist grundsätzlich der anf d"'I1 ie:z:i;',t 1. Januar festgese(zte E111
leitswert des ßcwerblichen Be(riei.:,:e-:,- ;,,: 3g-tÖend. der EinheitswerT
iauptfe tstel1l1ngszeitpunkt (zur Ze::  . L 1940) nur dann. \\tenn  r
lestens  !\ Jahr vor dem 1. Auril des ,:t:1G,;;ebcndeu RecJmuwrsia:trcs
i:eit 1940l41) liegt. Der Einheitsw(;'-:: Y(1m 1. 1. 1940 \vird jed  h
eJcgt, wenn er auch deshalb lli;'!! ;\'SGt setzen (fortzuschreiben)
::[ von dem bisherigen :Einhel,:s\,-<:;'"tr mehr als Ys, mindestens)der mehr als .100000 Rl\l:,bw:::kht.

Grundstückserwef'b ode. -y.:-räußtOIImg. Zn dem EinheitS\','ert sind dIe
Dauerschulden (sieht: oben} Y l;ll  !eichen Zeitpunkt hinzuznrcchneI1. Dic
einheitswerte der BetrlE'bsgwnds-wd\'e 1venlen aus dem Einheits\vert des
, ewerbJichen Betriebe$ ansgt's;;hiedell, .soweit sie darin enthalten siIJd. Neu
bestimmt ist nUIUHehr, dJG \'-eIl\] zwischen dem Stichta<r der oW.ß"'eben
lenEinheitsbe'\n:nung; (n,gelmäßig 1. 1.1935) und vor, 'ct"'em 1. 1. 1940 ein
B.ctriebSFuntls!iick c.rw )fben od r veräußert ist. eine besondere Regejung
::;111. Bel dem.cm-ero eUlcsBetnebsgnmdstücks in diesem Zeitraum "\vik"d
las Gewerhekapital tun den Betrag der Anschaffungskosten iür das Grun i
stÜck gekÜrzt: Dallcrschnldcn sind hinzuzurechnen, sofern sie nicht fÜr
'Ien Enl/erb son Gnmdstücken aufgenommen sitid, die ,.Ware" darstelien.
Bei .,de!' Vcr inßen1l1g eincs BetriebsgrnndstÜeks ist der Veräußerungserlös
c\bzugl1ch der Dauerschnldendem GewerbekapitaJ hinzuzuzählen. liier
.lurch wird eine doppelt  Belastung der Betriebsgrundstlicke mit Grund
steuer und GewerbekapItalsteuer vermieden. Eillt entsprechende l"(ege



lung gilt, wenn aus Mitteln desgewcrbJic!len Bet.riebs AUIWendung;cll auf IBetriebsgrundstücke gemacht wurden, dIe zu ßmer Neufestsetztlt).g des
Grundstücksefnheitswertes geführt werden.

Lohnsummenstcuer.<Unterstützungen, die Unternehmer den zur Wehr
machteinberufeilen Oefolgschaftsmitg;liedern gewähren, sind von der
Lohnsummensteuer nicht nur befreit,. soweit sie.lohnsteuerfrei sind, son
dern aus Billigkeitsgründen auclt dann, wenn Lohllsteuerpflicl1i besteht.

Arbeitslöhne. die an auswärts, z. Btbei Bauausführungen,:beschäftigte
Arbeitnehmer gezahlt werden, sind bei der Lohnsumrnensteuer cb l1Tah
zu berücksichtigen. für dieZurechnuß?: kommt die Betriebsstätte 111 l!e
tracht mit der der Arbeitnehhler überwiegend betrieblich verbunden 1st,
\ron d r regelmäßig  uch dieausv/ärtigen Arbeite!1b gonnen un  geleis.tet
werden u. U. die Betriebsstätte, in deren hauptsachhchem ArbeIisberelch
sein Wohnsitz liegt.

Kiemei!1!\i:hafl gl!l t i!1 d r Wii1scllaft
Di,e Durch ührung der gege nwärtigcn Krje 8aufg.ahe:l der  iVirfs.C ;ait

wir,d nicht vermeiden lasS'en,,da.ß einzelne Betrrebe ge'W'lssel' WlrtschaI s
zweige stiIJgeIegt werden müsse-n, d<a ..Arbeit Ull  Material nur dort el11
.-;.esetzt werden können, wo si,e zu starkster Stutze  es uns  ufge-zwun
gene" Abwehrkampfes werden. Der Gemeins\chaftsgerst, .der .,dle ,ges mte
deutsche Wirtschaft heseelt, rückhaltlos ,diesem Ziele zu d,lencl1,. f1n 'et
seinen Ausdruck aber auch gegenüber den Nöten Lder Betrfe'be, dl   lch
,n;cht in jie Kdcgswirtsc.haftsf.ront hab.en einschli,eß,en lassen. Zu, elIJ1ge
auf die.ser Linie bereits Ibestehenden Maßnahmen Ist jetzt durch die "Vel
ordnuil.2; liber GemeinschaHshilfe der Wirtschaft" VOI11 19. februar 1940
(Reichsgeset7Jblatt TeIJ I11940, Nr.33) eine umfassende  egelUl I ' geko:n
men. Nach d,er nellen Verordll'lwg können in gcrech.tfertlg:teIl:. talJen st1U
liegCl1den Betrieben Beihilfen zur Erhal ungd'er Betneb? g wah.rt we dell.
Die Erhaltung stillleg,enjer Betriebe ,ist ja nrcht ,au schheBJI h eme PYlvat
wirtschaftJiche Angelegenheit, sondern aus vorks'\ 1ftsch<:.ftl1c1:en q.r n.clell
müssen .die gegeH'wärtig tlicht eingesetzten Bet le'be im d,le kU;llbZCI1
großen friedensa'ufgaben in ihrem .B_estandc gesl hert. wcr,de'll.. v OJ'.at1S
setzung hir die Gewährung der Beihl1!e ist. daß ]n::legswl (schafUlche NI.aß
nahmen das Stilliegell veranlaßt ha'ben, andere Grunde Wl'derSDN;cl en dem
SinE .:'Ind der Zielsetzung: der V,erordnung. Insbesondere wcrde , 1m Rah
men der V' roT,dnung  ichtzwweise1J von Rohstoffen und EntzIehen v n
Arbe!:sikräft,en in Betracht kommen. Zuständig fiil. di  Bell1ilfen  jll'd .?ie
GliedcTl!lliO"en der Organi'sationen .Jer gewerblichen Wirtschaft. Dle- tIohe
der BerhiMe richtet ,sich im Einzelfal1e nach Ib.estimmten Richtlinien, Die
Mittel für di.e Beih !fen werden von den OrganisatiLoncn der W,irbchaft im
Um}agewege aufg bTaeht. für das tfand,werk und für ,die gewe  lichen
Betriebe ,der Rei'chsku1t:urkammer sind. nach der Veror,dnung ':::ollder
bestimmungen vorgesehen, nach denen die e Orap'pen den Ausgleich nt]r
unter sich durcl1führen. Dioe Verordnung fm.:Jet jedoch keine Anwendung:
auf Betriebe, .di,e auf Grunu von Räumungsmaßnahmen oder 11Drnittelbarcr
Kriegseinwirkull.Q: stiHgelegt werden müssen. FUr diese Betriebe wird  jas
Reich die notwendigen. ,11i1fsmaßnahmen treffen, Dr. R., B.

il]li:mEii1l!iilll keii im !JJohllil!1gSwesell
Im Reichsgese!-zb1att T.eil I, NI. 38 v'Üm 1.  .194  ist 'd rch dClI. 'R .ic s

arbeitsminister die neue f,assl!ng der VorschrIften über dlc Ge-melllnutzlg
keit iim Wohnungswe,sen v.om 29. f.ebrua.r 1940 bekannt  emaeht .worden.
De'n Gesetz über ,die GemeinnUtzigk,eit im Wohnungswesen - WolJ1l
ger'nei niltzigkeitsgesetz - (WGGY' ist ein hinweisender 'und er äut. r der
Vors,pr-uch vorangJeSTeJlt. Darin kommt die Aufg-aibe der gemelnnutzlge.n
Wohnungsunternehmungen Ulm Ausdruck: sie födern da<s natiol1alsozial,l
stsche SiedlulIgswerk der Reichsregierung durch den Bau g?sunder 'u.nd
pr2iswerter Wohnstäten für deutsche  r'olksg nos.sen, d'urch Ihr  VcrblIl
Gt.:ng mit dem [lleimatboden, durch die Err.lcht:lI1  von Cememschafts.
anlagen, lmd durch ,die Pflcge oder Iial1s@cmeinsc.haft.

Übersicht über die wichtigsten Bestimmungen des WGG.
\\'ohnung,sunternehmungen gelten nur dann als gemeinnützig. wenn sie

aui Grund des WGG_ anerkannt sind. Das Wohnunlg'sunternehmic  muß
eine iuristischc Person sein. Ist es eine Genossenschaft, so soll seln Q., 
sC]iäfts.bejrieb altf ernen betimmten Bezirk beschränkt sein. Die AEer len
nung.sbehönle bestimmt d,ai1ll die MinrdestZlahl der Genossen. Der GeschaHs.
anteil des OeJlOSSen sol1 mJndestc;ns 300,00 RM betra en nnd innerhaib
dreier Jahre- nae!J der geridtlichell Eintrag'lmg des Genossen .eing,ezahlt
sein. Wichtig ist für das Baugewephe S 4 des Gesetzes. Das W'Ü h.
nungsunternehmen muß unabhängig von Angehörigen
des Ba il ge wer be s sei n, Es Irl<arf nicht ll'nt.er dem überwiegenden
Einfluß von Personen stehen, I{}ie unmittelbar oder mittelbar den Woh
nungsbau, .die Herstellung vou Bau,stoffell, den .liandel. mit Ba'lJstoffen oder
sonsLge Geschäfte für den Wohnungsbau bet ,e-)'be!l. J?le Satzu.ng des Woh
nlmgsunternehmens soll sichersteIlcIl, daß .ehe MltglJerder des W'Ühnungs
'l11;temehmens nicht iibcrwiegend aus Angehörigen des Baugewerbes b.e
stehen und die Angehörigen des ßaugewerbes. keincn 'bestimmen::len Ein
fluß <auf die fühnmg d,er Ge 'chäfte ausÜbefli. .Mit An.gehörjgJen des Bau*
gewel'bes die ,an d lm Wohnungsunternehmen ,durch Ka'pitalien oder als
Mitgliede  oder Organe 'beteiligt sinj, darf das WOhl1ung.S<unterneh en
Rechtsg'ßs.chäfte zur Ausführung seiner Wohtlunlgs'bauten (BalJ!Vcrtrage)
odeT -zllihrer Verw,altung und Instandhaltung nur im Rahmen der vom
R.eichs'arbeitsminister zu erlassenden Dtirc.hführungS'vorschriften zum WGG_
abseh1!eßen. Das Wohnungsunternehme:n d'arf nach  5 WOG. 'die ÜbCJ:
lassun'g der Wohnungen, insbesondere ibre Veräußerung oder VennietunR"
nidlt auf bestimmte P,ersonen oJer eine bestimmte Zahl von Personell be
schränken. Eine Bes{:;hriin cung auf ,die Angehörigen der Deutschen Rcichs
b2.hll oder der Deutschen Reichspost ist jed-och nach dem WOG. zuläs;,[g.
Das WohmmgS'unternehmen muß sich satzungs-.gemäß und tatsächli'ch m;T
dem Bau von Kleinwoh'llu.ngen im -eigenen Namen ,befassen, <laneb'en kan:!
es au-:h,d,en Bau von Kleinwohnungen ,betreuen - (gemeinnütziger Zweck).
Neben den im eigenen Namen errichteten Wohnungen kann das Woh
OBZ 1940 Het! 11. Seile 2 14, März

PYlJflJssor  eier Bl!lIrell  gesiorbell
Im Alter von 72 Jahren starb in I3erlin der Baumeister Professor Peter

Be h ren s. Sein Verdienst war es, bei der Gestaltung seiner Bauten
neue '01ege gegangen zu sein, \vobei er von verzierenden Details zugunsten
eines einheitlich großen Gesamteindrucks abrÜckte. Mit Profe sor Behrens
ist eine KtinstlerpersonHchkeit von besonders reicher Prägung dahin
gegangen. Am 14. April 1868 in tIambur.!2: geboren, studierte er in Karls
luhe und Darmstadi zunächst Malerei und Plastik und widmete srch an
schJießend iJl iVltinchen der Buchkunst.- Dann erst wandte er sich der Bau
kunst urid InnenraumgestaItung zu. Von 1903 bis 1907 war Behrens
Direktor der KUlIstge"\verbeschu1e in Dtisseldorf. Dann berief ihn die AEG.
als künstlerischen Beirat nach BerIin, und seine gewaltig-en fabrik- und
tIalJenbauten, Verwaltungsg:ebäude, aber auch SiedIulIgen, Landhaushauten
usw. zeugen von der Größe dieses deutschen ßaukünst1ers. Als krönendes
Werk eTitstand schließHch die Deutsche Botschait in Petersburg. Von den
Verwaltungsgebäu.debautcn seien hier das der JG. farbe>! in Höchst, für
lVlatrnesmann in Düsseldorf 111id die Gtlte-Iiof!nung-IIÜtie in Oberhausen
erwähnt. 'Nach dem 'Weltkrieg übernahm Profe.ssor Behrens die Leitung
der Meisterschule hir Architektur in Wien. 1936 wurde er wieder für
13erlin durch die übertragung; cine  akademischen Meisterateliers fur ßau
kuust bei der Preußjschen Akademie gewonnen.

Reicllslllsclllisse fÜr lälidlich  It/llldwerl(l!w
Die Deutsche SIedjungsbank h '\t dem Reichsstand des deutschen

werks mitgete:lt, ,daß gf.e ReichszHscltÜsse und ßesiedlurrgskrc'dite
Sied1uns$ver,fahrell zur Neubik;l'un.!!: cl.eutschen Baucrntums gewährt,
unter AU'fsicht und Nlitwirkung der Sie,d,lungsbehörd,cn durch.£;eHihrt
den. Die finanzierun.s>: von liandwerkersteIlen mit SiedlUllrgskr. c ditel1
Reichsztlschü,ssen ist im übrig-.en nm möglich, wenn es sich ll.Ill Stel1en
ländli,che l1an:iwerker, also Schmiede, SteUmacher usw. handelt.

Sonderbaugesellschaft der Deutschen Arbeitsfront
Unter der firma ..Sonderbau" GmbIi. der Deutschen Arbeitsfront. Ber

lin-Wi!rmersdorf, Jiohenzol1erndamm 174, fst eine nen.e GeseJlschaft ge
griitldet worden. Oegc'IlStand des Unternehmens i,st nach der handels
gerjchttic.hen Eintragung: fÖrJenm,-  der von ,der DAf., ZentralsteHe für
,die Finanzwirtschaft. Abt.enung SO:lderbal1weise1l, 'entwickelten beson
.deren Bauweisen, die Beschaffung, tterriciltuug lmd der Vertrieb der
hierzLu erIorderlfchen Baustoffe und Erzeugnisse sowie die Errjch!:.rng; und
Betreuung der Bauten nach diesem Veriahren. Das SianlJJ1]{ajJital beträgt
500000 RM: Geschäft.:sHihrer sind: Regi<Cf'ungs'banrrneister a. D. Carl Lau;.;:,
Bertin, und Ludwig Pranschke, BerUn_

leih!d!!wUf!2: $  \IB
Der Stahlbau. Verlag von Wilhelm Ernsl & Sohn, B€nlin IN 9, Köthener Straße 38.

13. Jahrgang. Heft 5/7 vom 1. März 1940.
Inhait: Anwendung der Simpsonschen Regel zur Ermi!t!ung der Biege- und Elnfluß
linien. Von G. Kriwoschein, Professor, Ingenieur, Prag. - Die in geschweißten
Blechlragern bei hoher Einzellast (300 J) auHrelenden Spannungen und ihre Verlei.
lung. Von Johann Martin Bernhard, München. - Die Kopplung oder gegenseHige
Beeinflussung lastverleilender Querscheiben. Von Studienrat Dr.-Ing. Friedrich Geige,.
Erfurt - Amerikanische Versuche mil einem genieteten stählernen Halbrahmen mi1
rechteckiger Ecke. Berichtet von Dipl.-Ing. Heimo Maul, Darmstadl. - Verschiedenes.
Reic:hsa bejlsblatt, Aml bla!! des Reichsarbeitsministeriums. Herausgegeben vom

Reichsarbeitsminlsi8num. VerlagsansIalt Ot!o Stollberg Bcrlin W 9, K6thener
Slraße23/29.

Heft 7. Inhalt Teil V: Sechs Monale Kriogssozialpolitlk. - Das d€ut.sch'-sowjetrussische
Wirtschaftsabk<;1mmen. Von Dr. Reichert, BerUn. - Die neue R01chsslelle für Woh
nungs- und Sledlungswe en. Von DUr l, Ministerialdirektor im Reichsarbeitsminiterium.- Die Bedeutung des miJtel ländischen Gewerbes und Handel  für die
Kriegswirtschaft (Schluß). Von Dr. Landfried, Siaalssekretär im Reichswirtschafls
minislerium. - Die Verordnung über Gemeinschaftshilfe der Wirtschaft vom 19. Fe
buar 1940. Von Dr. Michel, Minislerialdirigent im Reichswirlschaftsministerum. 
Urlaubsfragen. Von Küppers, Regierungsrat im ReJchsarbeitsministerium. - Der Ei!
'Tlarsch der Arbetlseinsatzverwallung In Palen. Uberb!ick über die sozialpolitische
Gesetzgebung (Februar 1940). SOZialpolitische Zeilschriftenschau. - Bücherbespre
chungen und Bücheranzeigen.

Wir  Cr  fl ! : 1 a   rc      tenU u      es:;i Yn rk 7   : 4r( ß.      t J  g ci    .n  i0fer    o fO
vom 5. Marz 1940.

Inhall: Steuerliche Tagesfragen. Von Rechtsanwalt Dr.. Brandt. Fachanwatt fur Steuer.
recht, Berlin. - Der Kriegszuschlag zur Einkommensleuer. Von Oberregierungsra!
Dr. Seile. Bertin - Die Änderungen beim S!euer bzuq vom Arbeitslohn durch die
neuen lohnsleue.rrichtlinicn v.0n 1940. Von Rechtsanwalt Dr. Brandt, Fachanwalt iür
Sleuerr.echt, Barlin. - Kurzbnefwoche Nr.10.
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Reichsinnungsyerband des  a"gewe,kes, 6ezir!",telle Sc h I e sie n
Fernsprecher: S 49 87
Posfscnecltkonlc: 73673
Df. H.lSt.

Brcslau, den 11. März 194{).
SimdsirilfJe 10.

<!,b.",Ülef'<:\Jng

An alle Mi'gliederJ

(1) Betreff: Sc:hnj!iholzeinkaufssc:heine iür BarackenhoJz
Wir geben unseren Mitgliedern nachslohend folgende Stellungnahme des H""rr.

Oberprasidenlcn - Forst- und HolzwirlschaflsalT't - vom 2 dIeses Monats bel:a:1n:
Nach einer Vereinbarung der ReichssreIfe liir Holz ml  dem Oberkomrnand

der Wehrmacht werden Schnii1holzscheine de, Serie A IJnd B für jaden Seda,i,
fUr den eine PI nung n91wendig isl, z. B. Bau von Baracken. Kasernen, FesJunqs.
anlagen, Flugplatzen usw. durch die Wehrmacht selbst ausgegeben , Auf Anordnung: gel. Kr aus e

Wir bitten, hie voil Kennlnis zu nehmen.

f!j iae1leff: Einsaiz von Kriegsgef.mgenen
Nach bisher gel1enden Bes!immungen durften kleinere Gruppen von KriC'9sgefarl

genen als 50 Mann in Betrieben der gewerblichen Wirhchafi nicht eingesetztwerden.
N<'!ch einem Erlaß des Reichsarbeilsministers, in dem ciflo- Entscheidung des

OKW Abteiiung fur Wehrmachtsverluste und Kriegsgetangenenwese'J, bekannt
gegebon wird, Ist nun1!1e"hr auch der Einsatz von A ?eitskommandos von Kflegö.
getangenen in einer Starke von nUr 20 Mann grundsätzlich zulässig. Gegebenen.
falls können auch noch kleinere Gruppen eines ArbeilSkommandos von 2d Krieg.
gefangenen auf 1'1 ich t la 1'1 d wir t s c h a f t! ich e Arbeitsstellen abkommandiec!
werden, soiern die Uberwachung ausreichend gesichert ist.

(3J BelIeH: Diensfverpi!ichh;lIgeli von Lehrlingen
Es wird auf Grund eines Erlasses dos Reichsarbeitsministers darauf hingewiesen.

daß die Berufsausbildung in der gewerblichen Wirtschaft nicht qestört werdon darf.
leh tinge sollen nur dann zu kurzfristiqefl Hilfeleistungen IleJa.ngezoglm werden,
wenn das lehrverhaltnis dadurch nicht unterbrochen wird. Weiter heißt es in dem
Erlaß

"Soweit lehrlinge als Ergeinzungskrafte für andere BedarfssteJie1 heran
gezogen sind, bei denen sie nlch! ihr lehrverh::!ltnis forlSet!en können, ist die
HeranzIehung unverzüglich aufzuheben."

Dienstverpilichtungen von lehrlingen sind dijher von den Arbeitsäm em nichtVorzunehmen. De,.
Wir b;!ten Unsere Mitglieder, hiervon Kenntllis zu nehmen. I hat u s(4) Bshe1i: E warb von KtaifSahrzci!gel1
Kurzli<:h gaben wir einen Erlaß des Reichsverke rsm;f\lsteflums vom 3:). Qktobel '

}  g;:k  in ei  gr Ochuen d u f::!s  J1 ;n  a;{er  ß v  . ;11 n  bo  :   n uv  e    t.t:   IIn einem Runderlaß VOIII 12. Fcbrudr 19.01] bemerkt hierlu der Reichswlrtsc!1afts.
min.ister, da.ß er bei der geringen Zahl der zur Verteilung qelan,:jenden Wagen da;TIit
einverstanden ist, daß Antrage aus dem 6cICich der gewerblichen Wirt chaft bel
den Ogerprasidenten (Bezirkswirt:.chattsamtern) unmittelbar angebracht werden Bel
der Prufung der Antr<ige is! davon auszugehen daß ZUr Zei! nur der aUsmol,
wendigste Bedarf an neuen lastkraftwagen befriedigt werden kann. Gulachle'1 der
Org<lf1lsa!ion der gewerblichen Wirischaft sind bel der PrÜfung durch die Bemks
wirtschaflsamter gGgebcncmfa.lIs zu würdigen.

Wir bitten, hiervon Kenntnis zu nehmen. I(5) Bebetl: Uberweisungen von Lohnersp,arnis£en nach dem Genera!.
gouvememem

Wir geben unseren Mitgliedern ncchstehenden Runder)aß der Reichsslelle für I

DevjsenbewlrtschaHung vom :5 Februar 1940 belca.nn!:
I.

Betriebsfuhrer landwirtschaft!lcher und qewerb1icher Arbeiter aus dem General
gouvernement, die auf Grund der VcrmiHlung des Reichs rbeltsmlniste[IUr;H ]1']

Hei! H!f!etJ
Re.idi jt'l.r.:uilgsverbancl des BalJgewerkes, Bezi,kssfe!!e S,hlesien,

gez. Dr. Hoch bau m;r
Geschaf!s!ührer-.

M!fgil1iiJ"'pj'  1 1f3. !.\!jäi'1!; 1 f>@ 3o  iiJ\I!W!.l1iiiJii\Ji!!i

Jl\1JII8$d!"i1iU IDJ!i1i!jj\11iI.

Seit 35 Jahren der Schutl  u.
Dichtungsanstrich für Beton,

Mauerwerk t:nd Eisen.
Jederzeit sofort ab sch!eslsch.

Lager lieferbar.

Pa u i Lee h I er, I nertolfabrik, Stuttgart.
Büro Breslau, Herdafnstraße 51. I

Firma

IIorueck os. ßall1nneisterei. Vcrka:tt
hauses (Einfa11IiIienhatls) in kHt 148,08 illl
Bahnhöfen KeiIerswalde und üUwald.

{(uhu \Vestpr. vV,rsserstraßeJlamL
für die UutcrJlaltuIlgsarbciten an
strllßenamtes Kl:!m 20000 cbm
faschillCtJ), 100000 Buhnenpfähle, Ht

Breslau. 27.  f\J1ärz 1940. V_JU Uhr. OberbÜf.l enneis!er. StÜdt. Ticio,u\
amt 2, B!ücherplatz 16, Zimmer 355_ Umpll<tsterlln  eiu r Teilstrecl e
tier RansernerlWeiuenhotcr Straße. Bed. 1,00 RNl Im ZImmer 351.,
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Bet,.o: Einsendung des ßezugsgelJes 1
Piinlüliche £-inbalttmg der Zahlungsverpflichtungen hci.!Jt
Arheit, Wirts,d.ta1t u.nd Vertranen fördc1'n und störende
Beeinträdttigungcn sowie nutzlose Belastungen in der Ge
schäftsahwiJdung  ermeiden. Der lebendige Wille zu nütz
licher Zusammenarheit uml gegenseitig r Dienstbarlieit
verlangt sorgfältige Wahrung al1cr Grundsätze, dic dem
ZirJe reibungslosen und gedcihlidlcn SdlaiIcns dienen.
DCl'halh: Pünktlidte Einsendung der ßezugsgebiihren

für das 2. Vierteljalu 1940!
Der Verlag

Danzig. 1. j\larl J'9-+0.
Strießbaches
:.Iellf::Jbnva,>ser
Weg,

NeuJllnnn, Danz,g .
Lchlk€, Danzig ...
J..Iel'tens, pommrrn

Schlesien
Genehm.

vergebc!1.
Baut!. und

I

genamrnen
GroßrosclI, KL

maßl1'ahmen,
kressenten
Po;;. Lenke.

lIabclseh,,,erdt. Zwei weitere 1\cue '0/ohnhaus.baut,ctl wCl'den hJier cLcm
nächst in !der liermalln-Stebr-StraIJe erstehen. Die Gemeinderäte .l!:abcn
Jhr EinverstänJllis ,zIum Verkauf. d'cr hetreffenden zwe'i Bail parzBllen.

I(lo un fz
Liegl1itz.

ist dIe
MLinstcrberg.

Betrieb
Tor ist
maß_

Neustadt ÜS. Rlllg 18. Renovation der Ladellfront. LeitlmR AI e11itekt
Torka, hier. Bauausftlhrullg Balll1lclster KIIsber, Jller. Schaufcnster
front und ReklalTIeanlage durch Th. Fau1JIaher, Ladenbau, Breslau 1

Nieder Weistritz. Kr. Schwddnitz. 10 m hoher Stei. crtlJrm der freiwil
ligen t"e'ue-nV'ehr in Niej,er Wem ritz eingeshir,zt.

l-nlraosvordruclm anl ErleiluDU einer KcolIZiller aus deIll6.B.

S nn der iI o n ll onnol1 l für mitt:,lba:'en Bed rf der Bauwirtschaft beim GeneralUD Ii U uytiU bevollmachtlgten fur dIe Regelung der Bauwutschaft10 20 25 50 100 Sätze-- 
Muster 1 RM 1- 1.90 2.30 4.- 7.- zuzügL PortoMuster 2 RM 1:- 1.90 2.30 4.- 7.- u. Vel"packg.

Bei Bestellungen OrganisatiDnSZugeh5rigkeit angeben.
Brehmer &. Minuth g Vordrucklager-, rareslau 29 Tauentzlernsh'. 29

Postscheck Breslau 3191, Ruf 58844 47
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und p ü n k t I ich liefern wir nicht nur unsere altbewährten Mineralfarben B k Sunsere Markierungs-, Verdunkelungs. und Tarnfarben, sondern auch de
Speziala"'trich für gefugle Bac!<sleiu- bzw, Ziegelslein-Ruhb"uteu, Unterlagen kostenlos, ' 'ee£ 0 'C

faeeck'sche Farbwerke (Inb. Aurel Behr), Krefield.



Geschäftsstellen der Wirfschaftsgruppe Bauindustrie
in den Ostgebieten

In den Ostgebielen wurden folgende Ges häflssteJlel1 eingerichte!: Fur den
"R:eichsgau Danzig.Wes1preußen in Danzig, Am JakQbslor 5--6 [GeschaftsfÜhrer:. Dr.
_      efl;. f  r i; h)  ejjt sgda n   r r::   S  ZJ  S  tt: ijhZC' S' :! O; tz G     j  =straße 11 (GeschätisWhrer: Dr. Henn).

Reichsbauämter im ReiclJsgau DanzigMWestpreußen
Das in Thorn errichtete ReichsbauamI hat seine T<itigkeit aUfgenommer:. Fur den

: eh :Sj     e ; a   1ra  n U:     I SS   h d:sei :  mi  nH    haS easu  t ei     ) . Steil1zeug'war n . _ .gau ist gewährleistet daß die bauliche GestaIJung des ROlchsgaues nach emhs,t- ,Ausdehnung dS_s Siem:r:cugrofu.K<Htells alJf die eingegliederten Osigcb!eie. ver
",he, Ge",hl,p"'kt", e,folgl.   :i :\ ;   ;" h: ; ßi:"     il I 7 ,:  ,; ,: i" i   ' : :   , 0":t / J,;i  , :eP

35000 Handwerksbetriebe i  Gau. Danzb: Westp!"eI1ßcn g  t. n s: ;n   grR  iear  g  ee rr  e   :I  eIMa : w       Bgr  eb  t nJ'e  z$Uf We
Die er$te Arbeihtag.ung der nandwMkIlchen Dienststellen des Reichsgaues Dem_ maIlge polniscne Gebiet von Suwalki die gleichen 0relse Wre für die Provl;1! Os!.

-2:ig-Westpreußen beschaUigte sich mit dem AUfl?au des HandWerks. in dem neuen preußen; ferner fur die Regierungsbezirke Posen und HohensaIza die gleJchon Prerse
Reichsgau. Am 1. September 1939 waren im Gebiet des heutigen Re!chsgaucs 5500a Wie fur den Regierungsbezirk BrosJdU und für die Reglerutlgsbezirka Kallsch elp..
bis 60000 handwerkliche Betriebe vOrhanden, der y.reita s größte Tell daV;on w r in schließlich.lodsch, ZlChenau Katlowilz, d<!s Teschener und Olsagebiet und das.- ehe
H H"ldcn von Polerl Urld Juden, und war ausgesprochen lelstungs$chwach. Die mel ten mals polnische Gebiet düs Regierung belirkes Oppeln die. gleici1etl Preise wie :für
1   b r  e fiD2hetetw r:r n.inSi e er   a  re  n ei o a  il \ i:J  o Sr  Mt  . r   e  : a   i  u  ::; ;Lk Oppeln. - Gleichzeitig sind In dem Schreibetl auch die
h;;    fsn v3 I gtl1  n 3    e:     9 f:   t  . H    e     r   bS h   g,fU{n.s    - Zjc eJ
sondere auch auf dem Geb;et der neuen Werkstolfe, sollen die Handwerksbetrtebe :Ziegel öc:ltsipreise und PrejSbindungsv rordnuI19' Der Reichskommissar für die
moglichst scnnell dem leistungsstande des Allrcichs <mgepaßt werden. Die Be- Pr€isbildCJng gibt von nach tehendem ErI.:]ß an die WHtschaasgruppe Steine und
iietzung Verwaister Betriebe mit voJks- und baltendeutschen sowie altreichsdeutschen Erden Kenntnis (MIH.-BI_ I. S.129): Auch wenn Hochstpreise. .!.. B_ 1ür Ziegel, fe>:l
Handwerkern biete! GewJhr, daß dieses Ziel bald erreicht wird, gQsetzt sind, bedürfen Beschlüsse von mClrktregel;Jdon Verbänden, Körti':llen oder

äh_nlichen Zus<'lmmenschl9sson. die ihre MHgiieder verptlic:hten. die festgesetzten
\  '"'1 ;s         t   ( n     c  7  4    [1S9ch{:  e  . 1   ) GenehmlguOJg nach de,

Sic:herung des Seda fs <In Bausteine!"! und Zi"'geln. Der Generalbevollmächtigte
fur die Regelung der Bauwirtschaft hat üins 11. Anordnung UDer die Bedarf.sffieldul1g
[ur Sausteine und Ziegel erlassen, die am 10. März 1940 in Kral! tntt_ Zur Sichor
ste!lung cin.a-r geordne1en Bedarfsdeckung habstl danach alle Bauherren Ih:en Se
d Hf an Baustei.nen und Zlege!n fÜr Ballten der Dringli.c.hkc-i!5Slufen 1 bis 4 bei d2r
fur sie zustand,gEm VerleilUtlgs. oder Treuhandstelle IUr Bausteine lmd 7iego! <=;1
zuzeigen Die Anzeige ist ullter Benutzung des vargeschnebemm Formblatts für da$
erste und Zweite Halb iJnr 1940 gesonder! uJld zwar erstmalig zum 1 Aar!) 19.:0 zu
erstaUen. Vordrucke fur die Anzeigen kbnnell bei den VerleIIU>1gs_ oder Treuh<!'ld_
stellen oder bei der Reichss!etle für Steme und Erdetl In SerJiIl angefordert we-rdün_(Wortlaut der Anordnung Nr 11 siehe unter .,Verordntrngen".)

lilGhrichtell alls OstdelltslJhialld
Die Neugestaltung der Stadt Breslau

Rechtliche Grundlagen
DUrch Erlaß des Fdhrers und Reichskanzlers vom 17. Februar 1939. ISI Brcslau in

,den Kreis der SIJdte aufgenommen warden, "uf die das Gesetz Ober die Neu
.-gestaltung deutscher Stadte vom 4 Ol<;tober 1937 Anwendutlg findet. Mil dor Ein
leitung und Durchfuhrung der notwendigen Maßnahmen Ist Gauleiter Joset 'Nagner

''beauftragt worden Der Gaulerler hat zu seinem Beralor in den AngelegenheIten
-der NeugQstdJtung dor S!adt Breslau den Architekten ProfesSOr Werner March, Ber
Hn, beste I!! und angeordnet, daß diesem arie Vorhabe.n baulicher und planteeh.
"I1iScher Art im NeuaestaItunosbereich und di'1rUber hmaus alle den Gener l.
bebauungsplan berUh'renden Fragen im gesamten StadtgebieJ ZUr Stellungnahme vor.
zulegen sind_ Der Gauleiter hat den Bereich Im Sinne des   1, Ab. 2 des Gesetzes
über die Neugestaltung deutscher St<idte vom 4 Ok!ober 1937 durch die .,L Atlord
i1ung über die Neugestaltung der Stadt Brcslau'. vom  . Juni 1939 bestimmt. Diese
Bereichsfcstsetzu!"!g ist mit dem Tage n<!ch ihrer Verkundutlg im ReichsmInisterial_
blaU, nämlich am 18. Juni 1939, in Kraft getreten. Für die Be"'rbeitung des Schrif!
wechsels hat die Stadt die ,Yerw<!ltungssteIJe für die Neugestaltung der St(\dt Eres.
lau", Blücherplatz 14, emgerJchfO!. Die DurchlLihrung der !;leugestaltung  nd die
weiteren PlanungsarbeiteIl ruhen Intolge des Krieges zur Zel!, 1rotzdcm ergibt SJch,
wie das .,Breslauer Gemeindeblatt" berichtet, auf Grund der s<:hon geltel1den Ver.. . die durch ihre T<itlgkeit irgendwie mil

s. "Bereich" erklän.en  [a?tgebiet ver.
einstimmung mit
Die Verordnunq
-vor, daß die Beb
im EinzeJfalle dur
werden kann AI
ern Bauvorhaben

Stadtplanungsamt bestimmt In diesem Zusammenhange ist 8ljch von !?esOnderer Be
-dGutung dje Bestimmung in   10 der erw1jhllten Verordnung, Vlonach Jeder Bau, der
In der Stadt Breslau mit einem umbauten Raumbedarf VOn mehr als 200()O cbm ge.
plant wird rechtzeitig bei der vom Gauleiter bestimmton Stelle (also bei Profess_or
MarCh) anzumelden ist. Der Ga Ioher  ann für Qinen solchen Bau den  auPlatz In
nerhiJlb eines nach   1, Ab  2 des Gesetzes 'fom 4 Oktober 1937 best.lmmten Be.
rekhs besJimmen. Bei Bearbeitung von Antrllqen But Teilungsgenehmtg:Jng nach
dem WohnsiedJungsgesetz vom 22. September 1933. die Grutldstücke inn.orhalb d SBereich$ betretfend, hat das Stadtplanungsamt In Zukunft auch 7U prufen, daß die
In 8 4 der Verordnung über diE' Neugestaltutlg der Stadt BresIau vom 22. August 1939'"festgestellten Belange hinrei hend gewahrt sind_ Nach   5 des Gesetzes vom
4_ Oktober 1937 steht der Gemeinde oder dem von ihr bezekhneten Berechtigten
das Vorki'1ufsrecht tur diQ Grundsiucke im Berelchsgebieie- ZU Nach den  !i 2 und 9
des Gesetzes i$t wGlterhin die Möglichkeit der Enteignung zugunstef] der Gemeitlde
gegeben. Zuständige Dfetlststelle für die Ausubung des Vorkaufsrechts und für die
Durchführung des Enteignullgsverfahrens ist das Yermessungsamt.

'BauernsiedhmgsgeselIschaft,zn iür die Ostgebiete
Zum Zwecke der Neubildung deutschen Bauerntums In den neuen Ostgebielen

nach Maßgabe der Gesetze und der Richtlinien der Reic sregierung sowie zur
'Durchfuhrung der damit in Zusammenhallg stehenden Gosch<ifle sind folgende GeselJschMten neu gegründet worden:
1. Bauern siedlung Posen GmbH., Berlin, mit eitlem Stamm apltaJ von 2 Millionen

RM (GGschäflsfuhrer. Regferungs- und KultuTrat Walter Kruger, B£>riln)_

.     or;i    I u  la        f  a v    b ., M  I r ;i    c  rt{ rg:  h   'Sf      rerif;,  l    w1:;DT. Wilhelm Boyens, Beelln).

.3. Bauernsiedlung Kalisch GmbH. BerJin.Dahlem, Orosselweg 1, mit einem Stamm
kapitaJ von 2 Milliollen RM (GeschäftslührM: Dipl.-landwirt Fritz Donner).

4. In Umwandlung der ehemaligen Dan iger landsiedlung die "Danzig-westpreußische
landsiedlung GmbH." Ddnzig, mit Qlnem Stammkaplti11 von 1 Millionen RM.

Der Si!:z der drei erstgenallnlen Gese!lsch<!ften ist vorers1, so !<!nge- die Handets
register in den neuen Ostgeblelen noch nicht arbeiten. BerOn.

Reichstariiordnung Hir die Ziegelindustri-e
Der Reichstreuhänder der Arbeit fur d<!s Wirtschaltsgebiet Hessen 11at a   vo.rn!:eichsarbeitsmii'lister besleJlter Sondertreuha' fur ?IeZiegelindUSlrie erlassen, die. R,:"clllohne O !mark und SudetenJan einer

ainheitJichen Regelung des UrliJubs, des Zuschusses im Kra als
wesentlichste Neuerung eine organisch aufgebau!e Bewertung der in der ZIegel
industrIe vorkommenden Arbeiten in fonf Entlohnungsgruppen. Gleichzeitig ha .ell
a. lf Grund der Reichsiarifordnung die Reichslreuhänder der Arbeit die- Lohnver.hafl.rll.se in der Ziegelinduslrie dUrch Bezirkstarifordnullgen neu geregel!. (Reichs..;Hbe1tsblati 5. Marz 1940)

Innungs-. Vcrb3l1ds  und VereinsangelcgCllheiten
Gescl1äftssleiJo Wartheland des Reichsinnungsvcrbimde:> des Ba gewerk9s. Der

. ungsverband des Baugewe!kes hat  Ur Betreuung des Reichsgaue  Warthe.e Febru

Isher die GeschaftsstelJe NÜrnberg leitete.
Die BaugowerksinnuI19 des KreiSJ1:s Goldberg !tl Schles. hie!! in GOldberg ihre

)a;hreshauptversammlung ab, Die Jahresrechnung ergab 4620 RM Einnahme und

f . IIU
'""""'
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Ug er: Batl WarmbfODß, Rof  21 - Bres],1u, Ruf 93213 - fileiWil1:, Rot 4124 . fiiirIHz, Huf jl
Pmn, Ruf 55-80,35-58 - Braiilberg, Rnf 12f4. 1215. Thom, Ruf1521 u. 1ff7g _ lodsrh. Rof1119

3558 RM Ausgabe De  neue Voranschlag sieht in Eltlr1qhme und Ausgabe 3770 RM
vor. ObermGister Schoefer. Hayn"u. berichtete uber dJe Obermefslerii:lgungen in
Haynau und Bresl<!u und wies auf die Notwendigkeit ZUr Biidllng vo" Arbe;tsger.1elf1_schatten hin

Maurer_ und Zimmerer_Innung der Sladt
vorgenannten Innung ist Karl PI a e s c h k o. dee

i",1eisterpriiiul1gen
Fran!(furt Od_ Die Meisterprüfung Im Maurergewerbe haben

Vor dOr Handwerkski;lmmer bestünden: Gotthelf Ponl, Reln walde
Böhme. Fors, (Lausitz), Hermann-Gdrir,g_Damm 7, Rolf Henkel.Johanr:res Pusch, Sonnewalde (Nt).

GJeiwi:'!:r:. Archilokt Hermarm Es ehe r
kammer in Breslau die Baumeis1erpru;ung "
hat der BaugeschäHslnhaber August IN r a n il,Maurcrl1andwerk abgeJegt

TarUang-elegenheilen
Neue T,iuifardnungel1. Im RE'!chsarb itsbl ti Nr. 6 vom 15, Februar 19 O werde;": fol

gende Taritordnungen verbffentlic. t. die dadurch Rechlskraft erlangt hecen T.-R€£;:.
Nr. 166513. Tarifordnung tur die KJesgrlJbQn, Kies- und Schotterwerke u w im 'Nirt
schaftsgebiet Ostpreußen - T.-Reg NI. -'57/169. Taritorcpuna Zur Sch!echtwoÜer_
re.ge-Iung für Bauvorhaben im Auftrag OGer mit Zustimmur.g -der Kriegsmarills irr:
Wlrtschafl$gebiet OsipreußGn. - T -Rag. Nr. 2945,'2. Tarifordnung fur d'ie aus dem
übrigen Rokhsgebiet entsandten Gefolgschaftsmitgifede. des Bau. und Bauneoen_
gewerbes im Reichsgau Posen_ - T.-Reg N.. 3054;1: TiJrifordnung für das S<!uvorhabar;
Fer:>t Bartetssee Westpr. - Im Rcfchsarbeitsbla1t Nr_7 vom S. Man 1940 werden fo!
gende Ti:Jrifordnungen veröffonllicht, die dadurch Rechtskraft erlangl haben: L-Reg_
N r 3519. Bezirks1arifo r dntlng für die Zlegelindttstri,; im Wirtschaftsge1::iet Schlcslen.
T..Reg. Nr. 89/10: Tarifordnung fur die Zlegelinduslne im WirtschatJsgebiet Pom

r  nde;-bJ g e   r :i   10Nr a  flir  u  ri  rd l;n iefB 1I  us¥i:q  itl  rs\srf a ;;g :
schaftsgeoiet Ostpreußen o ne den RegierungsbeZirk Zichenau und d0f! Kreis Su
\I'IarkL - T.-Reg. Nr. 3060,'1: Tad/ordnung fÜr die Ziegel industrie im Deutschen Reich
ohne Ostmerk und Sudetenland. - T.-Reg Nr. 3057'1: T<:Irifordnuna tur die Betonstein_
industrie und das Betonstcinhandwerk Im RegierUtlßsbezirk Trappau. _ T -Reg. NI.
1869;7: Aufhebung der Ergänzung der Tarifordnung !Ur die an einzelnen Bauvorhaben
der öffentlichen Hand beteiligten Betriebe des !Oaugewerocs i<n Wirtsch0ttsgebioScl1lesiel1.

Todesfälle

Breslau. Baumeister iv1ax S   hub e r t. Breslau-Krietem. 54 Jahre. beschäftigtgewesen bei der Schles> Heimstatte GmbH. BresJ"u.

lOeDso(f}Jifr€llfiiVk€le lifiiP _ l1dlJiU!ti1f@ff I
d€1l' lifrrf2i.wt!!!rdel!Jndf!:Jnl if!9t2riiit(jf; I

gemäß 11:1. Anordn. Vcrdruck Nr. 150 (mDnat!. an die zu;:änlj, Innun  el/1Zureichen) I

Je Slatt ::; Rpf.
81i"ehmer .ß Minl13tth, Vnrdrllcklager, iBresia!1i 2, Tauentzienstraße 29

Postschec!dnmtG Brestau 3191   Fern uf 58844.47

HaN11del  eil

OesclÜiHsberil:Jtte
Bau_ und finCln2-AG. des Schlesi$c:hen Handwerks. Die ordentlichC! Hi3UPlvers m=_

jung gen hmigle am 28, Februar 1940 den J.:]hresabsco!u!" 1930. Auf das am 51.12_ 1933
vol! eJnge,etzie Grundk<!pltal kommen 3 v. H_ Dividende  Ur Ausschüt!unCl. Auf
sichtsr",t und Vorstand wurde Entlastung erteilt. landeshandwerksmeister Pe,erreit
wUrde zum Vorsitzer des Aufsichtsrates gewiihlL In den Aufsichtsrat wurde ferne,
neu gewählt: Dt Paul Feuerbaum iJUS BerIin, wieder gewählt wUrde Dr. Dr Gerna,dSlobrowa, Breslau.

elP$ cHl'ft Zd"'.! Md1ein  :;X&" er, Ye[i' U5    &i 40i!i
s !IDSjffß &1! €::'I     ll'e   aG \Y@ 'm!!J!1) @:JjfFeS ,,",  1J
l\5 eilxeUe 35, i?eriiis!.'3t'ed. evdd!i'B44l $

Aj



mit amtlichen EI'"Ißuterungen(Rderl. des RdF. vom 20;2.'-,40)
5@ef.12eirn  elYJ elr'sc::hiie:Hi'ilCEH1'ta . preiis RM 2,,
BREHMER & MINUTH, VORDRUCI-<LAGER
Bres!au 2 . TauentzienstraEie 29 _ Postscheck Breslau Nr.5191 . Fernruf 58844-47

,I "      I/tH- gs, I'I&"   ileel(VM-1ß" 1939
,I Wj'   I&"   6, tsJe (   I'W')

Bau
Ballten Nachweis (fortsetzung)

Brandenburg
Proj. Bauh. Landwirt Großmehl, hier.

fJJlI.5E €!J IIfjJifreDl)tllulll.odlaog
fJJlI.. fJ!t (2 fiEm fi2 ml. 1JJfV aifre Im' a flJ ifr ik

STEfAN PEI:CZYNSKI
Treuhander AUGUST WUlff

POSEN, Güterbahnhof, Tor 1 - fernsprecher 7605

Anzei on reise, 1 I I 1 ,_ 1 ! j Für  en A %eig ßto il und 6eSc ltänliC e Mltteilun en verantwortlich: . "alter Slrut.%, Breslau,9 p I, J, r3 I  ,I, I  18 riO 112 hr, /2IJ 1/30 lJ o !!t\O Mlte Nacl1lasse und Vorzugspla\!ze l)a lI 'l'o.rl!.
180,_ 90,  60,- 45,- 36,- 30,- 22,50 18;- 15,- 11,25 9,  6,_ 4,51:1 3,- RM. lhiltlg i5t z. Zt. Prei&[i5te Nr. 7 vorn !!cl)

W9$ augU tm!lng: Mjtt\i'Och. _ Am::eig0iJschiuD: Dl:,t t fp: ¥ rtu;gsg         rc t t t     :Ji   3: =   I :I  r/ ilt: It  uatl.l,31) mt. vierte!]. 3,9() R).{.: Pootbczug elnscl:Ü
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